Taxentarif 

zur Taxenverordnung der Landeshauptstadt Magdeburg 

vom 1. Dezember 2014
Beförderungsentgelte
Unabhängig von der Zahl der beförderten Personen sind zu berechnen:

	1.
	Beförderungsentgelt
	EURO

(ab 01.12.2014)

	1.1.
	Grundentgelt (Einschaltgebühr)
	3,50



	1.2.
	Entgelt für Fahrleistung


	

	
	zuzüglich zu 1.1 für jede Teilstrecke von
 
100 gefahrenen Metern bis 1.000 Metern

(2,50 EURO für den 1. Kilometer) 


100 gefahrenen Metern ab 1.000 Metern 

(2,50 EURO/km ab dem 2. Kilometer)

100 gefahrenen Metern ab 2.000 Metern

(1,90 EURO/km ab dem 3. Kilometer)


	0,25
0,25
0,19

	2.
	Zuschläge


	

	2.1.
	bei der Beförderung von mehr als 4 Personen in sogenannten Großraumtaxen, einmalig


	8,00

	2.2.
	Gepäck bis 25 kg frei; für jedes weitere Gepäckstück 

insgesamt maximal
	0,40
1,20


	3.
	Wartezeit


	

	3.1.
	Wartezeit je abgelaufene Minute

(24,00 EURO für 1 Stunde Wartezeit)
	0,40


	4.
	Tiertransport


	1,60



